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2624. Nutzungsplanung Rümlang (Änderung)
Mit Beschluss Nr. 3205/1986 genehmigte der Regierungsrat die Nut
zungsplanung der Gemeinde Rümlang. Mit Beschluss vom 28. April
1988 änderte die Gemeindeversammlung den Erschliessungsplan im Be
reich der Industriezone «Bäuler Nord». Gemäss Zeugnissen der Bezirks
ratskanzlei Bülach vom 13. Juli 1988 sowie der Kanzlei der Baurekurs
kommissionen vom 19. Juli 1988 ist gegen diesen Beschluss kein Rekurs
erhoben worden. Der Gemeinderat Rümlang ersucht deshalb mit Schrei
ben vom 1. Juni 1988 um die Genehmigung der Vorlage.

Mit der vorgesehenen Änderung des Erschliessungsplans soll neu die
Wasserversorgung des Industriegebäudes «Bäuler Nord» durch die Ge
meinde Opfikon erfolgen. Diese Lösung ist zweckmässig, so dass einer
Genehmigung der Vorlage nichts entgegensteht.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Rümlang vom 28.
April 1988 festgesetzte Änderung des Erschliessungsplans wird geneh
migt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang, 8153 Rümlang (unter
Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plan
exemplars), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommis
sionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 31. August 1988

Vor dem Regierungsrat
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